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Muss der Bundesrat
vor Bundesgerichi?

VON IWAN RASCHLE

Ganz kurz vor dem eidgendssischen
Finanzkollaps hat der Bundesrat die
Notbremse gezogen. Nach alter pri-
vatwirtschaftlicher Schule beschrinkt
sich die Landesregierung aber nicht
damit, einen totalen Ausgabenstopp
zu verhangen: Der Bundesrat will in
den nichsten Jahren neue Finanzquel-
len anzapfen und plant, das Spielhél-
lenverbot aufzuheben. Damit nicht
genug. Wie aus geheimen Papieren
hervorgeht, will der Bund selbst in
das lukrative Gliicksspielgeschift ein-
steigen.

Schon seit einem Jahr dchzt das Bundesper-
sonal unter der Last der Sparmassnahmen.
Nachdem im Bundeshaus bereits der Putz-
dienst reduziert und auch beim Material
ziinftig gespart worden ist, geht Bundesrat
Stich nun in die Offensive. Kurzerhand hat
er departementstibergreifend 134 Stellen in
diversen Bundesamtern gestrichen und die-
se Leute in seinen Beratungsstab berufen.
Grund: Die Fachleute sollen dem Magistra-
ten neue Einnahmequellen erschliessen.
Kaum ein halbes Jahr nachdem im Kan-
ton Ziirich die Geldspielautomaten verbo-
ten wurden, hatder Bundesratangekindigt,
das Verbot fiir Spielcasinos aufzuheben. Was
an Automaten — wo mit bescheidenen Ein-

frinklern gespielt wird — verboten wird,
soll andernorts im grossen Stil zugelassen
werden. Ein Zufall?

Gewinn maximieren
in Eigenverantwortung

«Neiny, sagt Jakob von Aesch, stellver-
tretender Vizedirektor der Vereinigung
Schweizer Spielautomatenbetreiber (VSS).
«Das ist eine abgekartete Sache zwischen
Bund und Kanton. Die wollten uns zuerst
einmal verdringen, um dann selbst abzu-
sahnen.» Beim Bund habe man es schon lan-
ge auf die prall gefiillten Kassen der florie-

renden Spielindustrie abgesehen, obwohl

ORLANDO EISENMANN

,«-

T

5

L
>

S

e R R

-

Biirgerliches Enfant terrible




	Bürgerliches Enfant terrible

